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Persönliche Haftung des Geschäftsführers 
und der betrieblich Verantwortlichen von 
Unternehmen in der TGA

Überwachungsgemeinschaft Heizung Klima Sanitär – 
Technische Gebäudeausrüstung e.V.: 

In den vorangegangenen Jahrbüchern des BHKS  
(Almanach 2001 – 2007)  wurden regelmäßig Fragen um 
die Fachbetriebsqualifikation gemäß § 19 l Wasserhaus-
haltsgesetz ausführlich behandelt.  Die Ausführungen 
zielten auf den Erhalt unseres wichtigsten Lebensmittels 
– Wasser – und der dafür notwendigen Beratung der 
Mitgliedsunternehmen für fachgerechte Verhaltenswei-
sen bei Anlagen zum Umgang mit  wassergefährdenden 
Stoffen. Stets wurde auch darauf hingewiesen, dass die 
Fachbetriebsqualifakation als ein zusätzliches Quali-
tätsmerkmal zu verstehen ist, das dazu beitragen soll, 
unqualifizierte Bewerber von Tätigkeiten an solchen 
Anlagen fernzuhalten.
Indes lässt sich die Beratungsfunktion für die Fachbe-
triebe auch weiter fassen, wenn z. B. der Vorstand der 
Überwachungsgemeinschaft von einer ganzheitlichen 

Betrachtung unserer Mitgliedsunternehmen und ihrer verantwortlichen Geschäftsfüh-
rer ausgeht. Im Herbst 2007 wurde daher nach intensiver Vorarbeit ein Vorhaben im 
Zusammenwirken mit der Kanzlei Konicek, Weber und Kollegen in Bonn umgesetzt, 
das vorrangig der Beratung der Geschäftsführer mit Blick auf eine mögliche persön-
liche Haftung dient. 
Ein Baustein dieses neuen Vorhabens ist das Seminar „Persönliche Haftung des Ge-
schäftsführers und der betrieblich Verantwortlichen von Unternehmen in der TGA“.
Das Seminar wurde gestaltet von RA Dr. M. Scheike aus der o. a. Kanzlei, der die nach-
folgenden Ausführungen verfasst hat.

RA Dr. M. Scheike.

Ein mittlerweile in Insol-
venz geratenes Bauunterneh-
men hatte zuvor von einer 
Baustoffhandlung auf der 
Grundlage deren Allgemei-
ner Geschäftsbedingungen, 
welche einen verlängerten Ei-
gentumsvorbehalt vorsahen, 
Baumaterialien bezogen. Der 
weitaus überwiegende Teil der 
Baumaterialien wurde für ein 
Bauvorhaben eines Auftragge-
bers verwendet, dessen dem 
Bauvertrag zugrundegelegten 
Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen dem Bauunterneh-
men untersagten, seine For-

derungen gegen den Auftrag-
geber an Dritte abzutreten. 
Die Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens gegen das Bauun-
ternehmen wurde mangels 
einer die Verfahrenskosten 
deckenden Masse abgelehnt. 
Von dem Bauunternehmen 
konnte die Baustoffhandlung 
ihre Kaufpreisforderungen 
in einer Größenordnung von 
ca. E 100.000,00 nicht mehr 
erlangen und nahm deshalb 
schlussendlich erfolgreich de-
ren Geschäftsführer persön-
lich in Anspruch. 

Der Fall wirft exemplarisch 
die Frage auf, welchen Haf-
tungsrisiken im Sinne einer 
persönlichen Haftung die Ge-
schäftsführer oder sonstige 
betriebliche Verantwortliche 
einer GmbH im Rahmen ih-
rer Tätigkeit unterliegen. Die 
nachfolgenden Ausführungen 
sollen einen Überblick über 
derartige Haftungsrisiken 
ohne Anspruch auf Vollstän-
digkeit vermitteln. 

Haftungsrisiken im Sinne 
einer persönlichen Haftung 
ergeben sich für den Ge-
schäftsführer oder weitere 

betriebliche Verantwortliche 
einer GmbH 

1. �aus der Verletzung organ-
schaftlicher Pflichten ge-
genüber der GmbH

2. �aus der Verletzung von 
Pflichten, die dem Ge-
schäftsführer oder weiteren 
betrieblichen Verantwort-
lichen kraft ausdrücklicher 
gesetzlicher Regelung per-
sönlich gegenüber Dritten 
obliegen

3. �aus der Verletzung organ-
schaftlicher Pflichten ge-
genüber Dritten, falls solche 
organschaftliche Pflichten 
gleichzeitig Verkehrssiche-
rungspflichten Dritten ge-
genüber beinhalten

4. �aus der Verletzung umwelt-
rechtlicher und strafrecht-
licher Anforderungen.

Der Umfang und der Inhalt 
organschaftlicher Pflichten 
eines GmbH-Geschäftsfüh-
rers ergeben sich aus den 
Regelungen des GmbH-Ge-
setzes, insbesondere aus § 43 
GmbHG:

§ 43 (2) GmbHG regelt gene-
rell die Pflicht des Geschäfts-
führers zur ordnungsgemäßen 
Unternehmensleitung. In § 43 
(1) GmbHG wird der dabei an-
zuwendende Haftungsmaß-
stab dahingehend bestimmt, 
dass die Sorgfalt eines or-
dentlichen Geschäftsmannes 
maßgeblich ist, wobei hierun-
ter nach höchstrichterlicher 
Auffassung die weitergehende 
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Sorgfalt eines selbständigen, 
treuhänderischen Verwalters 
fremder Vermögensinteres-
sen in leitender verantwort-
licher Position zu verstehen 
ist. Der Geschäftsführer einer 
GmbH haftet der GmbH dem-
nach dafür, das Unternehmen 
unter Berücksichtigung die-
ses Sorgfaltsmaßstabs ord-
nungsgemäß zu leiten und 
nach anerkannten betriebs-
wirtschaftlichen Grundsätzen 
zu führen. 

In § 43 (3) GmbHG wird dem 
Geschäftsführer untersagt, 
für die GmbH eigene Anteile 
entgegen den Regelungen des 
§  33 GmbHG zu erwerben, so-
wie Auszahlungen an Gesell-
schafter entgegen den Kapi-
talerhaltungsvorschriften des 
§ 30 GmbHG vorzunehmen. 
Einen der GmbH durch die 
Verletzung dieser Regelungen 
verursachten Schaden hat der 
Geschäftsführer der GmbH im 
Verschuldensfall zu ersetzen.

§ 64 GmbHG verpflichtet 
den Geschäftsführer einer 
GmbH ohne schuldhaftes Zö-
gern, spätestens drei Wochen 
nach Eintritt der Zahlungsun-
fähigkeit oder der Überschul-
dung der GmbH die Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens zu 
beantragen. Entsprechend 
der generellen Verpflichtung 
des Geschäftsführers, sich 
über alle Angelegenheiten der 
Gesellschaft, die für seine Ge-
schäftsführertätigkeit von Be-
deutung sind, rechtzeitig und 
umfassend zu informieren, 
kann sich der Geschäftsfüh-
rer nicht damit exkulpieren, 
die Zahlungsunfähigkeit oder 
Überschuldung der GmbH 
nicht gekannt zu haben. Für 
eine Verletzung der vorste-
henden Verpflichtung, d. h. für 
die einem Dritten durch einen 
verspäteten Insolvenzantrag 
entstandenen Schaden, haftet 
der Geschäftsführer gemäß 
§ 823 (2) BGB i.V.m. § 64 (1) 
GmbHG dem Dritten gegen-
über.

Typische Beispiele für Haf-
tungsrisiken wegen Verlet-
zung von Pflichten, die den 
Geschäftsführer kraft aus-
drücklicher gesetzlicher Re-
gelung persönlich gegenüber 
Dritten obliegen, sind die sich 
aus arbeitsschutzrechtlichen 
Vorschriften ergebenden 
Pflichten. In § 13 ArbSchG 
wird als verantwortlich für 
die Erfüllung der sich aus 
dem ArbSchG ergebenden 
Pflichten unter anderem der 
Geschäftsführer einer GmbH 
und weitere betriebliche Ver-
antwortliche genannt. Gene-
rell dargestellt beinhalten die 
Regelungen des ArbSchG die 
Verpflichtung, für eine sichere 
Gestaltung der Arbeitsplätze 
und Arbeitsmittel sowie der 
Arbeitsabläufe dergestalt zu 
sorgen, dass Gefährdungen 
für Mitarbeiter vermieden 
oder auf ein akzeptables Maß 
reduziert werden. Zu diesem 
Zweck sind die in den gesetz-
lichen Regelungen vorgese-
henen Arbeitsschutzorganisa-
tionen zu schaffen. Verstöße 
gegen diese Verpflichtungen 
führen zur persönlichen Haf-
tung des Geschäftsführers 
bzw. der hiermit beauftrag-
ten betrieblichen Verantwort-
lichen. Für Personenschäden 
(nicht für Sachschäden), wel-
che aus der Verletzung sol-
cher Pflichten resultieren, tritt 
allerdings zunächst der Trä-
ger der gesetzlichen Unfall-
versicherung ein, allerdings 
mit der Möglichkeit, bei grob 
fahrlässigem Verstoß Regress 
gegen den Geschäftsführer re-
spektive sonstige betriebliche 
Verantwortliche zu nehmen. 

Eine im Zusammenhang mit 
der persönlichen Haftung von 
Geschäftsführer einer GmbH 
spannende Frage ist diejenige, 
ob die Verletzung interner, der 
GmbH gegenüber bestehen-
der organschaftlicher Pflich-
ten, d.h. im Wesentlichen der 
Verpflichtung zur ordnungs-
gemäßen Geschäftsführung 
auch zu einer Haftung gegen-
über außenstehenden Dritten 

führen kann. Zu denken ist in 
diesem Zusammenhang an die 
Verletzung einer Verpflichtung 
des Geschäftsführers, für eine 
ordnungsgemäße, Mängel ei-
ner zu erbringenden Werkleis-
tung oder die Verletzung der 
Rechte außenstehender Drit-
ter vermeidende Organisati-
onsstruktur der GmbH Sorge 
zu tragen. 

Die Beantwortung dieser 
Rechtsfrage hängt davon ab, 
ob man der intern gegenüber 
der GmbH bestehenden Or-
ganisationsverpflichtung de-
ren Geschäftsführers auch 
eine externe, dem Dritten 
gegenüber bestehende Wir-
kung/Schutzpflicht beimisst. 
Diese Fragestellung wird un-
terschiedlich beantwortet. 
Der mit dem eingangs dar-
gestellten Fall befasste 6. Zi-
vilsenat des BGH vertritt die 
Auffassung, dass immer dann, 
wenn organisatorische inter-
ne Pflichten auch Rechtsgüter 
Dritter betreffen können, die 
interne Organisationspflicht 
auch dem Dritten gegenüber 
Schutzwirkung erzeugt und 
demzufolge die Verletzung 
dieser Verpflichtung auch 
dem Dritten gegenüber zur 
Haftung führen kann. Folge-
richtig hat der BGH in dem 
eingangs geschilderten Fall 
den Geschäftsführer der in 
Insolvenz geratenen GmbH 
zur Schadensersatzpflicht ge-
genüber dem Baustoffhändler 
verurteilt, weil der Geschäfts-
führer des Bauunternehmens 
nicht durch entsprechende 
organisatorische Maßnahmen 
dafür gesorgt hat, dass bei der 
Weiterverarbeitung der gelie-
ferten Materialien der verlän-
gerte Eigentumsvorbehalt des 
Baustoffhändlers, d. h. des-
sen Eigentum, gewährleistet 
blieb. 

Der 2. Zivilsenat des BGH hat 
in einer nachfolgenden Ent-
scheidung dargelegt, dass eine 
solche Schutzwirkung nicht 
allein aus einer möglichen Be-
troffenheit eines Dritten, son-

dern nur aus einer sich nicht 
aus der Organisationspflicht 
als solcher, sondern aus ande-
ren gesetzlichen Wertungen 
ergebenden Garantenpflicht 
eines Geschäftsführers oder 
betrieblich Verantwortlicher 
für die Rechte des Dritten er-
geben kann. 

Der Meinungsstreit hierüber 
ist bislang noch nicht abge-
schlossen. Bei vorsichtiger Be-
trachtungsweise ist eine Risi-
kobewertung deshalb derzeit 
entsprechend der Auffassung 
des 6. Zivilsenats zugrundezu-
legen. 

In strafrechtlicher Hin-
sicht ist zu konstatieren, dass 
GmbH-Unternehmen straf-
rechtlich nicht verantwortlich 
gemacht werden können. Die 
strafrechtliche Verantwor-
tung trifft diejenigen Organe 
bzw. Mitarbeiter der GmbH, 
die durch ihr Handeln einen 
Straftatsbestand verwirklicht 
haben. Bei der GmbH trifft die 
Verantwortung den einzelnen 
Geschäftsführer als vertre-
tungsberechtigtes Organ gem. 
§ 14 (1) Nr. 1 StGB. In den 
Zuständigkeitsbereich der 
Geschäftsführer fällt es ins-
besondere, von einem Betrieb 
ausgehende Gefahren für die 
Umwelt zu vermeiden. 

Der BGH hat im sogenann-
ten Lederspray-Urteil (BTHSt 
37, 106) das Prinzip der Allzu-
ständigkeit und Generalver-
antwortung der Geschäftslei-
tung anerkannt und für alle 
Geschäftsführer aufgrund 
einer Garantenstellung aus 
vorangegangenem Gefähr-
dungsverhalten (im dortigen 
Fall dem Inverkehrbringen 
von Produkten, die bei be-
stimmungsgemäßer Verwen-
dung für den Verbraucher die 
Gefahr des Eintritts gesund-
heitlicher Schäden begrün-
den) eine Verpflichtung zur 
Schadensabwendung ange-
nommen. Es darf prognos-
tiziert werden, dass dieses 
Prinzip nicht nur im Bereich 
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des Produktstrafrechts, son-
dern in zunehmendem Maße 
auch im Bereich des Umwelt-
strafrechts Geltung beanspru-
chen wird, soweit es sich um 
betriebsbezogene Sachver-
halte handelt. Das Strafverfol-
gungsrisiko von Mitgliedern 
einer GmbH-Geschäftslei-
tung für die innerhalb ihres 
Verantwortungsbereichs auf-
tretende Verletzungen von 
Strafrechtstatbeständen, ins-
besondere auch Verletzung 
von Umweltstrafrechtstatbe-
ständen, wird hierdurch eben 
geringer. 

Die Verletzung von straf-
rechtlichen Anforderungen 
kann darüber hinaus zu einer 
persönlichen Schadensersatz-
haftung des Geschäftsführers 
einer GmbH gem. §  823 (2) 
BGB führen. Voraussetzung 
hierfür ist, dass es sich bei der 
verletzten Strafrechtsnorm 
um ein Schutzgesetz im Sinne 
des § 823 (2) BGB, d. h. um eine 
Regelung handelt, die nicht 
nur allgemeinen ordnungspo-
litischen Zielen dient, sondern 
auch den Schutz des Opfers 
vor Eintritt der Schädigung 
bezweckt. 

Fazit:
Die Führungsverantwort-

lichen einer GmbH unterlie-
gen in vielfältiger, ihnen im 
Zweifel sowohl dem Umfang 
wie dem Inhalt nach nicht 
bekannten Haftungsrisiken. 
Diese Haftungsrisiken kön-
nen auch im Rahmen einer 
arbeitsteiligen Organisations-
struktur eines Unternehmens 
durch eine Verantwortungs-
delegation auf nachgeord-
nete Mitarbeiter nicht zur 
Gänze eliminiert werden. Die 
Organisations- und Kontroll-
pflichten verbleiben letztend-
lich bei der Geschäftsführung. 
Es ist deshalb unerlässlich, 
dass die Geschäftsleitung die 
Erfüllung insbesondere der 
der GmbH Dritten gegenüber 
obliegenden Aufgaben unter 
Berücksichtigung der dabei 
zu beachtenden Verkehrs-
pflichten durch organisato-
rische Maßnahmen sicher-
stellt und dabei die ihr verblei-
benden Kontroll- und Über-
wachungspflichten wahr-
nimmt und in hinreichendem 
Maße dokumentiert. � 
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